
HINWEISE UND KENNZEICHNUNGEN 
 
1. Beim Anschluss an die öffentliche Kanalisation ist die Entwässerungssatzung der Stadt 

Ennigerloh in der jeweils gültigen Fassung zu berücksichtigen. 

2. Eine Grundwassernutzung im Plangebiet darf erst nach Zustimmung des Landrates des 
Kreises Warendorf als zuständige Untere Wasser- und Abfallwirtschaftsbehörde erfolgen. 

3. Das anfallende Niederschlagswasser ist vor der Einleitung entsprechend den jeweils gel-
tenden Vorschriften einer Regenklärung zu unterziehen und gedrosselt in den Mühlen-
bach einzuleiten. Dabei sind die östlich der bestehenden Halle bereits vorhandenen An-
lagen zur Regenklärung und Rückhaltung zu nutzen. Die Leistungsfähigkeit der vorhan-
denen Anlagen ist nachzuweisen. Das Volumen der Regenwasserrückhaltung ist auf der 
Grundlage der neu festgesetzten und genehmigten Drosselwassermenge vorzusehen. 
Nur soweit Dachflächen von Gewerbebetrieben aus siedlungswasserwirtschaftlicher 
Sicht einer wohnbaulichen Nutzung gleichzusetzen sind, dürfen die Regenwässer von 
diesen Dachflächen ohne eine Vorklärung gedrosselt eingeleitet werden. Ansonsten wird 
auf die Entwässerungssatzung der Stadt Ennigerloh verwiesen. 

4. Trinkwasseranlagen einschließlich der dazugehörigen Hausinstallation dürfen nach § 17 
(2) der z.Zt. gültigen Trinkwasserverordnung nicht mit Regenwasser- oder Brauchwas-
sernutzungsanlagen einschließlich seiner Leitungen verbunden werden. Die Leitungen 
der verschiedenen Versorgungssysteme (Trinkwasser / Regen- oder Brauchwasser) sind 
beim Einbau dauerhaft farblich unterschiedlich zu kennzeichnen und Nicht-Trinkwasser-
Zapfstellen als solche dauerhaft kenntlich zu machen. Die DIN 1988 Teil 4 ist zu beach-
ten. Nach § 13 (3) der z.Zt. gültigen Trinkwasserverordnung ist eine im Haushalt genutzte 
Regen- oder Brauchwasseranlage der zuständigen Behörde bei Inbetriebnahme schrift-
lich anzuzeigen. 

5. Zur Löschwasserentnahme sind Hydranten in Abständen von höchstens 150 m, gemes-
sen von der Straßenachse zu installieren. An gut sichtbaren Stellen sind Hydrantenhin-
weisschilder anzubringen. Längs der K2n zwischen der Westkirchener Straße und dem 
östlichen Rand des Plangebietes stehen 3.200 l/Min. bis 1.600 l/Min. Löschwasser, ab-
nehmend in östlicher Richtung bei zunehmender Leitungslänge, zur Zeit im vorhandenen 
Leitungsnetz bei 6,0 bar bereit. Sofern das vorhandene Löschwasserangebot nicht aus-
reichend ist, muss der über die dargebotene Menge hinausgehende Bedarf durch Anlage 
von Löschwasservorräten/unerschöpflichen Wasserquellen wie Bohrbrunnen, Löschtei-
che o.ä. gedeckt werden Ein über den Grundschutz (3.200 l / Min. für eine Einsatzdauer 
von 2 Stunden) hinausgehender Löschwasserbedarf ist von den jeweils betroffenen Bau-
herren selber sicherzustellen. 

6. Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das "Merkblatt über Baumstandorte und un-
terirdische Ver- und Entsorgungsanlagen" der Forschungsgesellschaft für Straßen- und 
Verkehrswesen, Ausgabe 1989; siehe hier u. a. Abschnitt 3, zu beachten. 

7. Die Nutzung der Sonnenenergie durch Solarthermische- und Photovoltaikanlagen wird 
ausdrücklich empfohlen. 

8. Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kulturgeschichtliche Bodenfunde, d. h. 
Mauerwerk, Einzelfunde, aber auch Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen 
Beschaffenheit) entdeckt werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der Stadt 
Ennigerloh, dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Westf. Amt für Archäologie, Amt 
für Bodendenkmalpflege unverzüglich anzuzeigen und die Entdeckungsstätte mind. drei 
Werktage in unverändertem Zustand zu erhalten (§§ 15 u. 16 DSchG). 


